
Montage und Anschluss

von Mess- und Steuerungsapparaten

Preisliste gültig ab 1. Januar 2013

1. Messapparate

Pos. Bezeichnung CHF exkl. MWSt CHF inkl. MWSt

1.1 Haushalt-Stromzähler (erster Apparat pro Objekt) 120.00

1.2 Haushalt-Stromzähler (Zusatzapparat; bei gleichzeitiger Montage) 80.00

1.3 Gewerbe-Stromzähler (Direktmessung) 130.00

1.4 Gewerbe-Stromzähler (Wandlermessung) 150.00

1.5 Inkasso-Stromzähler 270.00

1.6 Kommunikationseinheit für Fernauslesung 150.00

2. Steuerapparate

Pos. Bezeichnung CHF exkl. MWSt CHF inkl. MWSt

2.1 Empfänger für Rundsteuersignale 90.00

2.2 Sperrschütz 80.00

2.3 Separate Parametrisierung eines Rundsteuerempfängers
(Voraussetzung: montierter Steuerapparat vorhanden)

80.00

3. Material

Pos. Bezeichnung CHF exkl. MWSt CHF inkl. MWSt

3.1 Abgabe der Prüfklemmen (für Wandlermessung) 120.00

3.2 Abgabe eines Schlüsselrohrs (Montage nach Aufwand) 225.00

4. Hinweise / Spezielle Bestimmungen

- Der Installationsinhaber ist verantwortlich für die elektrischen Installationen und Betriebsmittel

- Die Montage erfolgt gemäss Anweisungen des Elektroinstallateurs

- Die gelisteten Preise sind gültig, sofern die Vorbereitungsarbeiten gemäss gültigen Normen und Werkvorschriften

erstellt wurden; bei Wandlermessungen sind zusätzliche, EOR-spezifische Vorgaben zu beachten

- Allfällige nachträglich notwendige Änderungen und Erweiterungen werden von der EOR nach Aufwand verrechnet

- Die Demontage von Mess- und Steuerungsapparaten kann durch den Elektroinstallateur erfolgen (nach vorgängiger

Meldung an die EOR); die demontierten Apparate müssen der EOR innert weniger Tage übergeben werden

- Erfolgt die Demontage durch die EOR, werden die Kosten dem Installationsinhaber in Rechnung gestellt

5. Allgemeine Bestimmungen

- Die Mess- und Steuerungsapparate sind Eigentum der EOR, Genossenschaft Elektra Oberrohrdorf

- Fehlende oder beschädigte Mess- und Steuerungsapparate werden dem jeweiligen Installationsinhaber in Rechnung

gestellt (zu Gestehungskosten)

- Die vorliegende Preisliste ist gültig ab 1. Januar 2013; sie ersetzt die bisherigen Tarife

- Es gelten die AGBs der EOR

- Der Gerichtsstand ist Oberrohrdorf


